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Vereinfachung und Aufstockung der Überbrückungshilfe III – 

Überblick 

Je schneller die Infektionszahlen sinken, desto schneller geht es für unsere 
Wirtschaft wieder bergauf. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) 
vom 19. Januar 2021 sind erneut ein weiterer Kraftakt und verlangen weiterhin 
Disziplin im Interesse unser aller Gesundheit wie auch der Wirtschaft. Um die 
Substanz unserer Wirtschaft zu erhalten, haben wir die Überbrückungshilfe III 
nochmal erweitert und aufgestockt. Zugleich verschlanken und vereinfachen wir die 
Überbrückungshilfe deutlich. Konkret ist es gelungen, die maximale monatliche 
Fördersumme der Überbrückungshilfe III auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro 
Unternehmen zu erhöhen – innerhalb der Grenzen des europäischen Beihilferechts. 
Zukünftig gibt es außerdem nur noch ein einheitliches Kriterium für die Antrags- und 
Förderberechtigung, und zwar ein Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im 
Förderzeitraum.  

Die wichtigsten Punkte im Überblick: 

 Einheitliches Kriterium bei der Antragsberechtigung: Alle Unternehmen 
mit mehr als 30 % Umsatzeinbruch können die gestaffelte Fixkostenerstattung 
erhalten. Das heisst: Keine Differenzierung mehr bei der Förderung nach 
unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen und Zeiträumen, Schließungsmonaten 
und direkter oder indirekter Betroffenheit. 

 Erweiterung der monatlichen Förderhöhe: Anhebung der 
Förderhöchstgrenze auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro Fördermonat (bisher 
vorgesehen 200.000 bzw. 500.000 Euro) innerhalb der Grenzen des 
europäischen Beihilferechts. Fördermonate sind November 2020 bis Juni 
2021. 

 Abschlagszahlungen: Abschlagszahlungen wird es für alle 
antragsberechtigten Unternehmen geben, nicht nur für die von den 
Schließungen betroffenen Unternehmen. Sie sind bis zu einer Höhe von 
100.000 Euro statt bislang vorgesehenen 50.000 Euro für einen Fördermonat 
möglich. 

 Anerkennung weiterer Kostenpositionen: 

o Für Einzelhändler werden Wertverluste unverkäuflicher oder saisonaler 
Ware als erstattungsfähige Fixkosten anerkannt; 

o Investitionen für die bauliche Modernisierung und Umsetzung von 
Hygienekonzepten ebenso wie Investitionen in Digitalisierung und 
Modernisierung können als Kostenposition geltend gemacht werden, 
wie z.B. Investitionen in den Aufbau oder die Erweiterung eines Online-
Shops. 
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Im Einzelnen 

Wer ist antragsberechtigt? 

Die bisher vorgesehenen unterschiedlichen Zugangswege zur Überbrückungshilfe III 
werden deutlich vereinfacht. Antrags- und förderberechtigt sind Unternehmen, die 
in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich 
zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben. Sie können die Überbrückungshilfe 
III für den betreffenden Monat beantragen. Die bisherige Unterscheidung „von 
Schließung betroffen/nicht von Schließung betroffen“ entfällt, ebenso wie der 
Nachweis von Umsatzeinbrüchen außerhalb des Förderzeitraums.  

Der Förderzeitraum umfasst den November 2020 bis Juni 2021. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 
Millionen Euro in Deutschland. Bislang waren es bis zu 500 Millionen Euro. Damit 
haben auch größere mittelständische Unternehmen Zugang zu dieser Hilfe. 

Wie viel wird erstattet? 

Die monatliche Förderhöchstgrenze wird noch einmal deutlich erhöht. Unternehmen 
können bis zu 1,5 Millionen Euro Überbrückungshilfe pro Monat erhalten (statt der 
bisher vorgesehenen 200.000 bzw. 500.000 Euro). Allerdings gelten hier die 
Obergrenzen des europäischen Beihilferechts. Das bedeutet: Der beihilferechtliche 
Rahmen, auf den die Überbrückungshilfe III gestützt ist, lässt nach den derzeit 
geltenden Obergrenzen einen Zuschuss von insgesamt max. 4 Millionen Euro für ein 
Unternehmen zu, soweit dieses Unternehmen seine beihilferechtlichen Obergrenzen 
noch nicht verbraucht hat. Die Bundesregierung setzt sich weiterhin bei der 
Europäischen Kommission für die Anhebung der beihilferechtlichen Obergrenzen im 
befristeten Beihilferahmen (Temporary Framework) ein. 

Die konkrete Höhe der Zuschüsse orientiert sich wie auch bislang am Rückgang 
des Umsatzes im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019 und ist 
gestaffelt: 

- bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent werden bis zu 40 Prozent 
der förderfähigen Fixkosten erstattet, 

- bei einem Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent werden bis zu 
60 Prozent der förderfähigen Fixkosten erstattet und 

- bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent werden bis zu 90 
Prozent der förderfähigen Fixkosten gezahlt. 
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Wird es Abschlagszahlungen geben? 

Damit Hilfen schnell bei den Betroffenen ankommen, wird auch bei der 
Überbrückungshilfe III ein Abschlag über den Bund (Bundeskasse) gezahlt. Der 
Bund geht hiermit quasi in Vorleistung für die Länder, die weiterhin für die regulären 
Auszahlungen zuständig sind.  

Der Höchstbetrag der Abschlagszahlungen wird auf 100.000 Euro für einen 
Fördermonat angehoben, um Unternehmen schnell und effektiv helfen zu können. 
Erste Abschlagszahlungen werden im Monat Februar 2021 erfolgen; die reguläre 
Auszahlung durch die Länder startet im Monat März 2021. 

Muss ich Verluste nachweisen? 

Das hängt von der Höhe der beantragten Förderung und dem relevanten 
Beihilferegime ab.  

Die Antragsteller können wählen, nach welcher beihilferechtlichen Regelung sie 
die Überbrückungshilfe III beantragen.  

Wenn dies auf Basis der Bundesregelung Fixkostenhilfe geschieht (max. 3 
Millionen Euro pro Unternehmen), ist zu beachten, dass aufgrund des europäischen 
Beihilferechts entsprechende ungedeckte Fixkosten bzw. Verluste nachgewiesen 
werden müssen. Eine Förderung ist je nach Unternehmensgröße bis zu 70 bzw. 90 
Prozent der ungedeckten Fixkosten möglich.  

Bei Zuschüssen von insgesamt bis zu 1 Million Euro kann die Bundesregelung 
Kleinbeihilfen-Regelung sowie die De minimis Verordnung genutzt werden ohne 
den Nachweis von Verlusten. Das ist ein wichtiger Unterschied zur 
Überbrückungshilfe II, die allein auf der Fixkostenregelung basiert und bei der stets 
ein Verlustnachweis erfolgen muss. 

Zu beachten ist, dass bisherige Beihilfen aus anderen Förderprogrammen, die auf 
Basis der genannten beihilferechtlichen Grundlagen gewährt wurden, auf die jeweils 
einschlägige Obergrenze angerechnet werden. 

Was wird erstattet? 

Es gibt einen festen Musterkatalog fixer Kosten, der erstattet werden kann.  

Dazu zählen: Pachten, Grundsteuern, Versicherungen, Abonnements und andere 
feste Ausgaben sowie Mietkosten für Fahrzeuge und Maschinen, Zinsaufwendungen, 
Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter bis zu einer Höhe von 50 Prozent, der 
Finanzierungskostenanteil von Leasingraten, Ausgaben für Elektrizität, Wasser, 
Heizung etc., Personalaufwendungen, die nicht von Kurzarbeitergeld erfasst sind, 
werden pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten gefördert. Schließlich können bauliche 
Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten gefördert werden sowie 
Marketing- und Werbekosten. 
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Neu bei den erstattungsfähigen Kostenpositionen sind vor allem auch Investitionen in 
Digitalisierung. Zusätzlich zu den Umbaukosten für Hygienemaßnahmen werden 
Investitionen in Digitalisierung (z.B. Aufbau oder Erweiterung eines Online-Shops, 
Eintrittskosten bei großen Plattformen) bei den Fixkosten berücksichtigt. Für beide 
Bereiche werden nunmehr auch Kosten berücksichtigt, die außerhalb des 
Förderzeitraums entstanden sind. Konkret werden entsprechende Kosten für 
bauliche Maßnahmen bis zu 20.000 Euro pro Monat erstattet, die im Zeitraum März 
2020 bis Juni 2021 angefallen sind. Für Digitalinvestitionen können einmalig bis zu 
20.000 Euro gefördert werden.  

Neuerungen bei den erstattungsfähigen Kosten gibt es für diejenigen Branchen, die 
besonders von der Krise betroffen sind, wie die Reisebüros und Reiseveranstalter, 
die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, den Einzelhandel, die 
Pyrotechnikbranche und für Soloselbständige: 

 Einzelhändler sollen nicht auf den Kosten für Saisonware sitzenbleiben. 
Daher wird der Wertverlust für verderbliche Ware und für Saisonware der 
Wintersaison 2020/2021 als Kostenposition anerkannt. Das gilt u.a. für 
Weihnachtsartikel, Feuerwerkskörper und Winterkleidung. Es betrifft aber auch 
verderbliche Ware, die unbrauchbar wird, wenn sie nicht verkauft werden konnte. 
Diese Warenabschreibungen können zu 100 Prozent als Fixkosten zum 
Ansatz gebracht werden. Dies ergänzt die bereits vorgesehene Möglichkeit, 
handelsrechtliche Abschreibungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in 
Höhe von 50 Prozent des Abschreibungsbetrages als förderfähige Kosten in 
Ansatz zu bringen. 

 Die Reisebranche gehört zu den am stärksten betroffen Branchen. Durch eine 
umfassende Berücksichtigung der Kosten und Umsatzausfälle durch Absagen und 
Stornierungen bieten wir zusätzliche Unterstützung. Die bisher vorgesehenen 
Regelungen wurden nunmehr ergänzt, so dass externe Vorbereitungs- und 
Ausfallkosten um eine 50 prozentige Pauschale für interne Kosten erhöht und bei 
den Fixkosten berücksichtigt werden. 

 Für die Pyrotechnikindustrie, die sehr stark unter dem Verkaufsverbot für 
Silvesterfeuerwerk gelitten hat, gilt eine branchenspezifische Regelung. Sie 
können eine Förderung für die Monate März bis Dezember 2020 beantragen. 
Zusätzlich können Lager- und Transportkosten für den Zeitraum Dezember 2020 
bis Juni 2021 zum Ansatz gebracht werden. 
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Welche Unterstützung bekommen Soloselbständige? 

Soloselbständige können im Rahmen der Überbrückungshilfe III eine einmalige 
Betriebskostenpauschale („Neustarthilfe“) ansetzen. Die maximale Höhe beträgt 
7.500 Euro; bisher waren 5.000 Euro vorgesehen. 

Die Bedingungen der einmaligen Betriebskostenpauschale werden deutlich 
verbessert. Sie wird auf 50 Prozent des Referenzumsatzes verdoppelt; bisher 
waren 25 Prozent vorgesehen. Der Referenzumsatz beträgt im Regelfall 50 Prozent 
des Gesamtumsatzes 2019. Damit beträgt die Betriebskostenpauschale 
normalerweise 25 Prozent des Jahresumsatzes 2019. Für Antragstellende, die 
ihre selbständige Tätigkeit erst ab dem 1. Januar 2019 aufgenommen haben, gelten 
besondere Regeln. Beispiel: Bei einem Umsatz von 20.000 Euro 
(Durchschnittsumsatz in der Künstlersozialkasse) werden also 5.000 Euro 
Neustarthilfe gezahlt (50 Prozent des Referenzumsatzes für sechs Monate 2019, 
10.000 Euro). 

Wo und ab wann können Anträge gestellt werden? 

Die Antragstellung erfolgt weiterhin über die bundesweit einheitlich digitale Plattform 
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. 

Unternehmen müssen Anträge wie bisher bei der Überbrückungshilfe II und den 
außerordentlichen Wirtschaftshilfen elektronisch durch prüfende Dritte (d.h. 
Steuerberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen, vereidigte Buchprüfer/innen und/oder 
Rechtsanwälte/innen) über die Überbrückungshilfe-Plattform stellen 
(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de).  

Soloselbstständige, die Neustarthilfe beantragen, können direkt Anträge stellen 
(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) und dazu das von der Steuererklärung 
bekannte ELSTER-Zertifikat nutzen.  

Die Abschlagszahlungen und die Antragstellung starten im Monat Februar 2021. 

Die regulären Auszahlungen erfolgen wie auch schon bei der Überbrückungshilfe II 
und den außerordentlichen Wirtschaftshilfen über die Länder. Die regulären 
Auszahlungen starten im Monat März 2021.

Eine Übersicht aller Bewilligungsstellen der Länder steht hier zur Verfügung:   
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Wo gibt es weitere Auskünfte? 

Weitergehende Informationen zur Überbrückungshilfe III gibt es auf der Website 
des BMWi zu den Überbrückungshilfen für Unternehmen. 

Häufig gestellte Fragen und Antworten insb. zum Antragsverfahren, zur Suche nach 
prüfenden Dritten und zu benötigten Unterlagen für einen Antrag finden sich in den 
FAQ des BMWi zu den Überbrückungshilfen. FAQ gezielt zur Überbrückungshilfe III 
werden dort in Kürze eingestellt.

Darüberhinausgehende Fragen insb. zu den Direktanträgen zur Neustarthilfe für 
Soloselbstständige beantworten wir gerne über unsere Hotline. Der Service-Desk für 
Soloselbstständige hilft unter folgender Nummer weiter: 030-1200 21034 
(Servicezeiten Mo-Fr, 8-18 Uhr).  

Fragen zu Anträgen, die über einen prüfenden Dritten gestellt werden, können in der 
Regel am schnellsten von den jeweiligen Steuerberatern/innen, 
Wirtschaftsprüfern/innen, vereidigten Buchprüfer/innen oder Rechtsanwälten/innen 
beantwortet werden. Bestehen hier weitere Fragen zum Antragsverfahren oder der 
Überbrückungshilfe, unterstützt unsere Hotline für prüfende Dritte: 030-5268 5087 
(Servicezeiten Mo-Fr, 8-18 Uhr). 

Weiterführende Informationen gibt es auch bei allen Industrie- und Handelskammern 
vor Ort (Schnellsuche zur Industrie- und Handelskammer, die in der jeweiligen 
Region unterstützt: https://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder%2F%2F) allen 
Handwerkskammern vor Ort (Schnellsuche zur jeweils unterstützenden 
Handwerkskammer: https://www.handwerkskammer.de) und darüber hinaus bei allen 
einschlägigen Branchen- und Fachverbänden auf Bundes- und Landesebene, u.a.: 
für 

 Gastronomen/innen, Hoteliers: Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. 
(DEHOGA) https://www.dehoga-corona.de/

 Einzelhändler/innen: Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) 
https://einzelhandel.de/themeninhalte/coronavirus-menue/12605-finanzhilfen-
finanzierung

 Reiseveranstalter/innen, Reisevermittler/innen und touristische 
Dienstleister/innen: Deutscher Reiseverband e.V. (DRV) 
https://www.drv.de/newsroom/corona.html
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 Themen   Top-Themen   Corona-Hilfen

04.02.2021

Über brückungs hil fe ver ein facht und ver bes sert
Die Überbrückungshilfe III wird nochmals deutlich verbessert: Die Beantragung wird einfacher, die Förderung
großzügiger und sie steht mehr Unternehmen zur Verfügung. Auch die besonderen Herausforderungen des Einzelhandels
werden berücksichtigt. Außerdem wird die Neustarthilfe für Selbstständige verbessert.

Mit den Impfstoffen gibt es Grund zur Hoffnung. Dennoch sind die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin zu hoch, so dass
es nötig bleibt, das wirtschaftliche und soziale Leben einzuschränken. Damit trotzdem möglichst alle gut durch diese Krise
kommen, wurden die umfangreichen Wirtschaftshilfen stetig ausgebaut und auf neue Entwicklungen reagiert. Angesichts
der länger andauernden Einschränkungen haben Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der Bundeswirtschaftsminister
Verbesserungen der Hilfe vereinbart.

Durch die Anpassungen wird die Überbrückungshilfe III und deren Beantragung deutlich einfacher, die Förderung
großzügiger und steht einem größeren Kreis an Unternehmen zur Verfügung. Außerdem wird die Neustarthilfe für
Selbstständige verbessert und die besonderen Herausforderungen des Einzelhandels werden berücksichtigt.

Zu den wichtigsten Änderungen zählen unter anderem:

Zugang zur Überbrückungshilfe III wird vereinfacht und erweitert

Antragsberechtigung bei Corona-bedingtem Umsatzeinbruch in einem Monat von mindestens 30 Prozent

Für Unternehmen mit Jahresumsatz von bis zu 750 Mio. Euro

Fördervolumen und Abschlagshöhe werden erhöht

Bis zu 1,5 Mio. Euro Überbrückungshilfe pro Monat

Abschlagszahlungen von bis zu 100.000 Euro

Überbrückungshilfe III auch für November und Dezember 2020

Gezielte Regelungen für besonders betroffene Branchen

Einzelhandel: Abschreibungen auf Saisonware können zu 100 Prozent als Fixkosten angesetzt werden

Reisebranche: Umfassende Berücksichtigung von Kosten und Umsatzausfällen durch Absagen und
Stornierungen

Hilfen für Soloselbstständige deutlich verbessert

Neustarthilfe auf einmalig 50 Prozent des Referenzumsatzes verdoppelt

Maximale Betriebskostenpauschale auf 7.500 Euro erhöht

Die Änderungen im Detail:

Die Überbrückungshilfe III wird vereinfacht

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/themen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/schlaglichter.html
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Antragsberechtigt sind Unternehmen, die in einem Monat einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch
von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben. Sie können die
Überbrückungshilfe III für den betreffenden Monat beantragen. Ein darüberhinausgehender Nachweis entfällt.

Der Förderzeitraum umfasst den November 2020 bis Juni 2021.

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Mio. Euro in Deutschland.
Damit haben auch größere mittelständische Unternehmen Zugang zu dieser Hilfe, was insbesondere auch im
Einzelhandel wichtig ist.

Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen, daher sind Unternehmen, die November- bzw. Dezemberhilfe
erhalten haben, für diese beiden Monate nicht antragsberechtigt, Leistungen nach der Überbrückungshilfe II für
diese Monate werden angerechnet.

Höhere monatliche Maximalbeträge und Abschlagszahlungen

Die monatlichen Höchstbeträge werden deutlich erhöht und vereinheitlicht. Unternehmen können bis zu 1,5
Mio. Euro Überbrückungshilfe pro Monat erhalten (statt 200.000 bzw. 500.000 Euro). Allerdings gelten die
Obergrenzen des europäischen Beihilferechts.

Die Antragsteller können wählen, nach welcher beihilferechtlichen Regelung sie die Überbrückungshilfe III
beantragen.

Der Höchstbetrag der Abschlagszahlungen wird auf 100.000 Euro angehoben, um Unternehmen schnell
und effektiv helfen zu können. Erste Abschlagszahlungen sind im Februar zu erwarten, die reguläre Auszahlung ist
für März geplant.

Wie bisher: Fixkostenerstattung abhängig vom Umsatzrückgang

Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich am Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum entsprechenden Monat
des Jahres 2019 und ist gestaffelt:

bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent werden 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten
erstattet,

bei einem Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent werden 60 Prozent der förderfähigen
Fixkosten erstattet und

bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent werden 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten
gezahlt.

Um das Verfahren möglichst unbürokratisch und einfach auszugestalten, gibt es einen Musterkatalog fixer
Kosten, die berücksichtigt werden können: insbesondere Mieten und Pachten, Grundsteuern, Versicherungen,
Abonnements und andere feste Ausgaben sowie Mietkosten für Fahrzeuge und Maschinen, Zinsaufwendungen,
Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter bis zu einer Höhe von 50 Prozent, der Finanzierungskostenanteil von
Leasingraten, Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, etc. 
 
Personalaufwendungen, die nicht von Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten
gefördert. Schließlich können bauliche Maß¬nahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten gefördert werden
sowie Marketing- und Werbekosten.

Für die besonders von der Krise betroffenen Branchen wie die Reisebüros und Reiseveranstalter, die Kultur-
und Veranstaltungswirtschaft, den Einzelhandel, die Pyrotechnikbranche und für
Soloselbstständige gibt es weitere Möglichkeiten.

Besondere Regeln für den Einzelhandel

Einzelhändler sollen nicht auf den Kosten für Saisonware sitzenbleiben, die aufgrund der angeordneten
Geschäftsschließung nicht mehr oder nur mit erheblichen Wertverlusten verkauft werden konnte. Für
verderbliche Ware und für Saisonware der Wintersaison 2020/2021 wird daher eine Sonderregelung
für Einzelhändler eingeführt. Das betrifft zum Beispiel Weihnachtsartikel, Feuerwerkskörper und Winterkleidung.
Es betrifft aber auch verderbliche Ware, die unbrauchbar wird, wenn sie nicht verkauft werden konnte.
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Einzelhändler können daher unter bestimmten Voraussetzungen ihre Abschreibungen auf das Umlaufvermögen bei
den Fixkosten berücksichtigen. Diese Warenabschreibungen können zu 100 Prozent als Fixkosten zum
Ansatz gebracht werden. Dies ergänzt die bereits vorgesehene Möglichkeit, handelsrechtliche Abschreibungen für
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von 50 Prozent des Abschreibungsbetrages als förderfähige Kosten
in Ansatz zu bringen.

Missbrauch soll so weit wie möglich ausgeschlossen und eine effektive Kontrolle gewährleistet werden.
Voraussetzung ist daher, dass Unternehmen im Jahr 2019 aus ihrer regulären Geschäftstätigkeit einen Gewinn und
im Jahr 2020 einen Verlust erwirtschaftet haben und direkt von Schließungsanordnungen betroffen sind. Für
Unternehmen, die erst 2020 gegründet wurden, gelten Sonderregeln.

Unternehmen haben Dokumentations- und Nachweispflichten für den jeweiligen Verbleib bzw. die
Wertentwicklung der Waren zu erfüllen.

Katalog der förderfähigen Kosten erweitert

Zusätzlich zu den Umbaukosten für Hygienemaßnahmen werden Investitionen in Digitalisierung (z.B. Aufbau
oder Erweiterung eines Online-Shops, Eintrittskosten bei großen Plattformen) bei den Fixkosten berücksichtigt.
Für beide Bereiche werden nunmehr auch Kosten berücksichtigt, die außerhalb des Förderzeitraums
entstanden sind. Konkret werden entsprechende Kosten für bauliche Maßnahmen bis zu 20.000 Euro pro Monat
erstattet, die im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen sind. Für Digitalinvestitionen können einmalig bis zu
20.000 Euro gefördert werden.

Für die Pyrotechnikindustrie, die sehr stark unter dem Ausfall des Silvesterfeuerwerks gelitten hat, gilt eine
branchenspezifische Regelung. Hier kann eine Förderung für die Monate März bis Dezember 2020 beantragt
werden. Zusätzlich können Lager- und Transportkosten für den Zeitraum Dezember 2020 bis Juni 2021 angesetzt
werden.

Die Reisebranche gehört zu den am stärksten betroffen Branchen. Durch eine umfassende Berücksichtigung der
Kosten und Umsatzausfälle durch Absagen und Stornierungen wird die Branchenbelastung deutlich abgefedert. Die
bisher vorgesehenen Regelungen wurden nunmehr ergänzt. So werden externe Vorbereitungs- und Ausfallkosten
um eine 50-prozentige Pauschale für interne Kosten erhöht und auch bei den Fixkosten berücksichtigt.

„Neustarthilfe“ für Soloselbstständige verbessert

Soloselbstständige können im Rahmen der Überbrückungshilfe III statt einer Einzelerstattung von Fixkosten eine
einmalige Betriebskostenpauschale („Neustarthilfe“) ansetzen.

Die Neustarthilfe steht Soloselbstständigen zu, die ihr Einkommen im Jahr 2019 zu mindestens 51 Prozent aus
ihrer selbstständigen Tätigkeit erzielt haben.

Auch sogenannte unständig Beschäftigte können die Neustarthilfe beantragen. Damit helfen wir insbesondere
Schauspielerinnen und Schauspielern, die häufig sowohl Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit als auch
aus unständiger Beschäftigung beziehen. Einkünfte aus unständiger Beschäftigung werden insoweit den Umsätzen
aus Soloselbstständigkeit gleichgestellt.

Die volle Betriebskostenpauschale erhält, wessen Umsatz im Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2021 im Vergleich
zu einem sechsmonatigen Referenzumsatz 2019 um 60 Prozent oder mehr zurückgeht.

Die Bedingungen der einmaligen Betriebskostenpauschale werden deutlich verbessert. Sie wird auf 50
Prozent des Referenzumsatzes verdoppelt; bisher waren 25 Prozent vorgesehen. Der Referenzumsatz beträgt
im Regelfall 50 Prozent des Gesamtumsatzes 2019. Damit beträgt die Betriebskostenpauschale normalerweise 25
Prozent des Jahresumsatzes 2019. Für Antragsteller*innen, die ihre selbstständige Tätigkeit erst ab dem
1. Januar 2019 aufgenommen haben, gelten besondere Regeln. Die maximale Höhe beträgt 7.500 Euro; bisher
waren 5.000 Euro vorgesehen. Bei einem Umsatz von 20.000 Euro (Durchschnittsumsatz in der
Künstlersozialkasse) werden also 5.000 Euro Neustarthilfe gezahlt (50 Prozent des Referenzumsatzes für sechs
Monate 2019 /10.000 Euro).

Die Betriebskostenpauschale wird zu Beginn der Laufzeit als Vorschuss ausgezahlt, auch wenn die konkreten
Umsatzeinbußen während der Laufzeit Januar 2021 bis Juni 2021 noch nicht feststehen. Sollte der Umsatz
während der sechsmonatigen Laufzeit bei über 40 Prozent des sechsmonatigen Referenzumsatzes liegen, sind die
Vorschusszahlungen anteilig zurückzuzahlen.
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Der Zuschuss zu den Betriebskosten wird nicht auf Leistungen der Grundsicherung angerechnet und auch
nicht bei der Ermittlung des Einkommens zur Bestimmung des Kinderzuschlags berücksichtigt.

Es handelt sich – wie bei den anderen Zuwendungen der Überbrückungshilfe – um einen steuerbaren Zuschuss.

Weitere Corona-Hilfen

Nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom 3. Februar 2021 sind außerdem weitere Corona-Hilfen
insbesondere für Familien, einkommensschwache Haushalte, die Gastronomie, den Kulturbereich und für Unternehmen
vorgesehen:

Coronazuschuss 
Erwachsene Grundsicherungsempfänger erhalten eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 150 Euro.

Kinderbonus 
Pro Kind wird auf das Kindergeld ein einmaliger Kinderbonus von 150 Euro gewährt. Dieser Bonus wird mit dem
steuerlichen Kinderfreibetrag vergleichbar dem Kindergeld verrechnet. Er wird nicht auf die Grundsicherung
angerechnet.

Erleichterter Zugang zur Grundsicherung 
Der erleichterte Zugang in die Grundsicherungssysteme wird bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, analog zur
pandemiebedingten Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Das bietet insbesondere krisenbedingt plötzlich in Not
geratenen Selbständigen und Beschäftigten mit kleinen Einkommen Absicherung.

Mehrwertsteuersenkung Gastronomie 
Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wird über den 30. Juni 2021 hinaus befristet bis zum 31.
Dezember 2022 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 % gesenkt.

Unterstützung der Kulturschaffenden in der Corona-Krise 
Ein Anschlussprogramm für das Rettungs- und Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“ in Höhe von abermals 1
Milliarde Euro soll dem besonders betroffenen Kulturbereich helfen.

Steuerlicher Verlustrücktrag 
Der geltende steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf maximal 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio.
Euro (bei Zusammenveranlagung) angehoben. Das schafft in der Krise die notwendige Liquidität, insbesondere für
den Mittelstand.

Mehr zum Thema

Term Sheet Über brückungs hil fe III

Fragen und Antworten zu Beihilferegelungen (für alle Programme)

Detaillierte FAQ zu den Novemberhilfen und Dezemberhilfe

Themenseite zu Corona-Hilfen
Corona-Hilfen

Datenportal „Dashboard Deutschland“
Das „Dashboard Deutschland“ bündelt Daten zur Corona-Krise und hochaktuelle Informationen zur Bewertung der
aktuellen wirtschaftlichen Lage.

© Bundesministerium der Finanzen

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2021-01-19-ueberbrueckungshilfe-verbessert-term-sheet.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Beihilferecht/faq-liste-beihilferecht.html
https://www.novemberhilfe.de/faq
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html
https://www.dashboard-deutschland.de/
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Die Corona-Pandemie stellt Gesellscha� und Wirtscha� weiterhin vor immense Herausforderungen. Das
Bundesministerium für Wirtscha� und Energie (BMWi) und das Bundesministerium der Finanzen (BMF) haben deshalb die
Überbrückungshilfen erneut verlängert und deutlich vereinfacht. Damit unterstützen wir noch mehr Unternehmen und
Selbständige mit Corona-bedingten Umsatzausfällen.

Was ist neu:

Fixkostenzuschüsse für Monate mit Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent zwischen November 2020 und Juni
2021

Auch größere Unternehmen (bis 750 Millionen Euro Jahresumsatz) haben Anspruch

Förderhöchstbetrag pro Monat: 1,5 Millionen Euro (bisher 50.000 Euro; Erhöhung auf 3 Millionen Euro für
Verbundunternehmen in Vorbereitung), im Rahmen der Höchstgrenzen der EU-Beihilferegeln.

Mehr Fixkosten ersta�ungsfähig: z.B. auch bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen bis zu
20.000 Euro pro Monat zur Umsetzung von Hygienekonzepten (auch rückwirkend bis März 2020); Inves��onen in
Digitalisierung (z.B. Au�au eines Onlineshops, Eintri�skosten bei großen Pla�ormen) einmalig bis zu 20.000 Euro.

Zusatzregelungen für Reisebranche (Provisionen sowie Ersta�ung von externen Ausfall- und Vorbereitungskosten
sowie eine Personalkostenpauschale für bes�mmte Reisen rückwirkend ab März bis Dezember 2020), Kultur- und Ver-
anstaltungsbranche (Ersta�ung von Ausfall- und Vorbereitungskosten rückwirkend ab März bis Dezember 2020),
sta�onären Einzelhandel (Abschreibungskosten verderbliche Ware und Ware für Wintersaison 2020/2021, die vor 1.
Januar 2021 eingekau� wurde und wegen des Lockdown nicht abgesetzt werden konnte und Unternehmen der
pyrotechnischen Industrie (Transport- und Lagerkosten nach Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk sowie Förderung
von Fixkosten März bis Dezember 2020 bei Umsatzrückgang von mindestens 80 Prozent im Dezember 2020 gegenüber
Dezember 2019).

Wer kann die Förderung beantragen?

Unternehmen, Soloselbständige, und Freiberufler bis zu einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro im Jahr 2020 sowie
gemeinnützige Unternehmen und Organisa�onen aus allen Branchen.

Voraussetzung sind Corona-bedingte Umsatzeinbrüche von mindestens 30 Prozent in jedem Monat, für den der
Fixkostenzuschuss beantragt wird. Maßgeblich für den Vergleich ist der jeweilige Vorjahresmonat. Für Unternehmen, die
zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 30. April 2020 gegründet wurden, gelten besondere Vorschri�en. Unternehmen, die
November- und/ oder Dezemberhilfe erhalten, sind für diese Monate nicht antragsberech�gt.

Wie stellen Sie den Antrag?

Überbrückungshilfe III

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.bmwi.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/
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Der Antrag kann auf www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de über eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater, eine
Wirtscha�sprüferin oder einen Wirtscha�sprüfer, eine Rechtsanwäl�n oder einen Rechtsanwalt sowie über vereidigte
Buchprüferinnen und Buchprüfer stellen. Die Kosten werden bezuschusst.

Auch Soloselbständige können bei der ÜH III Anträge auf Fixkostenzuschüsse über prüfende Dri�e stellen. Die Kosten dafür
werden bezuschusst. Alterna�v können Soloselbständige im Rahmen der sogenannten Neustarthilfe eine einmalige
Betriebskostenpauschale in Höhe von bis zu 7.500 Euro erhalten. Die Betriebskostenpauschale („Neustarthilfe“) für
Soloselbstständige in Höhe von bis zu 7.500 Euro kann nur direkt beantragt werden (gesonderte FAQ „Neustarthilfe“
werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht).

Was und wie wird gefördert?

Mit der Überbrückungshilfe werden betriebliche Fixkosten bezuschusst. Der maximale Förderbetrag wurde auf 1,5
Millionen Euro (weitere Erhöhung auf 3 Millionen Euro für Verbundunternehmen in Vorbereitung) angehoben. Die
beihilferechtlichen Grenzen, die derzeit bei 12 Millionen Euro (für alle staatlichen Förderprogramme wie z.B. KfW-
Schnellkredit, Soforthilfe, November-/ Dezemberhilfe) liegen, sind zu beachten. Dabei haben Unternehmen, die weniger als
2 Millionen Euro beantragen ein Wahlrecht zwischen Bezuschussung nach Bundesregelung Fixkosten, die die Vorlage einer
Verlustrechnung bedingt, und der Bundesregelung Kleinbeihilfen.Weitere Infos dazu hier.

Ersta�et werden:

bis zu 90 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei mehr als 70 Prozent Umsatzeinbruch

bis zu 60 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei 50 Prozent bis 70 Prozent Umsatzeinbruch

bis zu 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei mindestens 30 Prozent Umsatzeinbruch 
(Umsatzeinbruch jeweils im Vergleich zum Vergleichsmonat des Jahres 2019). Junge Unternehmen können andere
Umsatzzahlen heranziehen (Infos dazu hier).

Beispiel 1: Ein Restaurant ist geschlossen, die Umsatzeinbußen liegen trotz Außerhausverkauf bei über 70 Prozent. Die monatlichen

Fixkosten von 10.000 Euro werden zu 90 Prozent erstattet (9.000 Euro). Der Betrieb hat im Juni und Juli 2020 20.000 Euro in bauliche

Hygienemaßnahmen investiert – davon werden ebenfalls 90 Prozent erstattet (18.000 Euro).

Beispiel 2: Eine Einzelhändlerin oder ein Einzelhändler mit Saisonware wie Weihnachts- oder Silvesterartikeln hat 80 Prozent

Umsatzausfall. Ein Teil der Ware wurde stark preisreduziert online verkauft, ein Teil komplett abgeschrieben. Wertverlust: 20.000

Euro. Davon werden 90 Prozent (also 18.000 Euro) erstattet.

Wird eine Abschlagszahlung gezahlt?

Antragsberech�gte, die den Antrag über einen prüfenden Dri�en stellen, erhalten eine Abschlagszahlung i.H.v. 50 Prozent
der beantragten Förderung (maximal 100.000 Euro pro Monat).

Kann die Überbrückungshilfe III beantragt werden, wenn man vorher schon andere Hilfen
erhalten hatte?

Ja. Leistungen aus der Überbrückungshilfe II für November und Dezember 2020 werden angerechnet. Unternehmen, die
November-/Dezemberhilfe erhalten, können aber für die Monate November und Dezember 2019 keine Anträge auf
Überbrückungshilfe III stellen.

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Beihilferecht/beihilferecht.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
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